
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Mag. Gerald Loacker, 
Kolleginnen und Kollegen 

betreffend Kalte Progression JETZT abschaffen! 

eingebracht im Zuge der Debatte in der 129. Sitzung des Nationalrats über den 
Bericht des Budgetausschusses über TOP 4: Bundesgesetz über die 
Bewilligung des Bundesvoranschlages für das Jahr 2022 (Bundesfinanzgesetz 
2022 - BFG 2022) (1157 d.B.) samt Anlagen - UG 16 

Die versteckte Steuererhöhung 

Die Kalte Progression, also die versteckte jährliche Steuererhöhung, entsteht, weil 
die Einkommen zwar Jahr für Jahr steigen, die Steuerstuten aber nicht an die 
Inflation angepasst werden. Somit erhöhen sich der Durchschnittssteuersatz und die 
Steuerschuld stärker als die Inflation. Die Kalte Progression betrifft also alle 
Lohnsteuerptlichtigen und, entgegen der gängigen Auffassung, nicht nur jene, die 
aufgrund der Inflationsabgeltung in die nächst höhere Steuerstute rutschen. Wenn 
der Bruttolohn steigt, steigt auch der Durchschnittssteuersatz - jener Anteil des 
Einkommens, der an den Finanzminister geht, nimmt also zu. Sie entsteht, sobald 
das zu versteuernde Einkommen einer Person an die Inflation angepasst wird und in 
der Folge zumindest den ersten Grenzsteuersatz überschreitet. 

Entlastung aufgehalten, versprochen und doch nicht umgesetzt 

Die Bundesrechenabschlüsse der letzten Jahre zeichnen ein genaues Bild von der 
außergewöhnlich hohen Abgabenbelastung in Österreich. Dieser Antrag setzt daher 
einen wichtigen Markstein für eine nachhaltige Entlastung der 
Steuerzahler_innen. Mehrfach haben sich Bundesregierungen an die Abschaffung 
der Kalten Progression versucht. Aktuell bekannt gewordene Akten zeigen auf, dass 
es bereits 2016 unter der Bundesregierung von Bundeskanzler Kern (SPÖ) und 
Vizekanzler Mitterlehner (ÖVP) Bestrebungen gab, die Kalte Progression 
abzuschatten. Wie nun bekannt ist, intervenierten 2016 einzelne Mitglieder der 
Bundesregierung und deren Umfeld, wie der spätere Mitterlehner-Nachfolger und der 
damalige Generalsekretär im Finanzministerium Schmid, um diese wichtige Reform 
aufzuhalten. Vor der Nationalratswahl 2017 hatten sowohl ÖVP als auch FPÖ die 
Abschaffung der Kalten Progression angekündigt, vor der letzten Wahl 2019 
versprachen dies dann alle Parteien ausdrücklich. Im ausverhandelten 
Regierungsprogramm der ÖVP und der Grünen fehlt wieder das volle Bekenntnis 
zum parteiübergreitenden Versprechen aus dem Wahlkampf 2019. 

Selbst bezahlte Steuerreform statt versprochener Entlastung für Österreichs 
Steuerzahler _innen 

Am 3. Oktober 2021 präsentierte die Bundesregierung ihren Entwurf einer 
Steuerreform. Von der größten Entlastung der Steuerzahler_innen in der zweiten 
Republik war die Rede und dennoch hielt die Bundesregierung entgegen eigener 
Zusagen an der Kalten Progression fest. Der Effekt für das Budget ist nämlich zu 
bedeutsam. Pro Prozentpunkt Inflation fließen rund 250 Millionen Euro ins Budget, 
hat der ehemalige Finanzminister Hartwig Läger einmal vorgerechnet. In den letzten 
Jahren haben die Menschen in Österreich sich die groß angekündigte Entlastung 
somit selbst finanziert. Nach Berechnungen von NEOS belaufen sich die 
Mehreinnahmen durch die Kalte Progression zwischen dem Jahr 2013 und 2023 auf 
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rund 11 ,88 Milliarden Euro. Das Institut EcoAustria schätzt, dass die Kalte 
Progression ohne Steuerreform zwischen 2019 und 2025 zu einer zusätzlichen 
Steuerbelastung von insgesamt 19,5 Milliarden Euro führen würde. Anhand einzelner 
Beispiele lässt sich dies ebenfalls aufzeigen: Eine Beraterin in einer Kreativagentur 
mit einem Gehalt von 55.000 Jahresbrutto gab 2016-2021 insgesamt unbemerkt an 
den Finanzminister 1527 EUR ab und bekommt dafür im Jahr 2022 eine Entlastung 
von 325 EUR. Von der Entlastung bleibt ihr also nichts mehr übrig. Im Gegenteil: die 
Kalte Progression hat 1202 EUR mehr gekostet, als sie bei der Steuerreform 2022 
wieder zurückbekommt. 
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Annäherung auf Basis der Schätzung, dass ,jeder Prozentpunkt Inflation pro Jahr" (laut BMF) rund 2SO 
Millionen Euro mehr ins Budget spült. 

Quelle: Eigene Berechnungen, Statistik Austria. ne•SLAB 

Versprechen ernst nehmen und Kalte Progression abschaffen 

Damit nicht jede Regierung aufs Neue die größte Steuerreform aller Zeiten 
beschließen muss, sollte endlich die Kalte Progression dauerhaft abgeschafft 
werden. Die Steuerstufen müssen daher automatisch mit der Inflation angehoben 
werden. Nur so können Entlastungsmaßnahmen eine nachhaltige Wirkung entfalten 
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und Gehaltserhöhung würden in erster Linie jenen zugutekommen, die sich die 
Gehaltserhöhung mit ihrem Einsatz erarbeitet haben. Jetzt ist der Finanzminister der 
größte Profiteur, ohne dafür eine Mehrleistung erbringen zu müssen. Bisher war die 
Möglichkeit, im regelmäßigen Abstand mit vermeintlichen Entlastungen prahlen zu 
können, für bisherige Bundesregierungen zu verlockend. Zuletzt sagte ÖVP­
Parteiobmann Kurz eine Abschaffung für das Ende der Legislaturperiode zu. 
Angesichts der aktuell innenpolitisch instabilen Lage und der bereits im Wahlkampf 
2019 von allen im Nationalrat vertretenen Parteien zugesagten Entlastung sollte 
diese dringende Reform vorgezogen und unverzüglich umgesetzt werden. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 
Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Finanzen, wird 
aufgefordert, dem Nationalrat umgehend eine Regierungsvorlage vorzulegen, die die 
Kalte Progression abschafft, indem die Steuer-Tarifstufen des§ 33 Abs. 1 EStG 
1988 an die Inflation gekoppelt werden." 

2L® 
( tt-t ft(l.c. t -c:, -re~ ) 
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